Wahlordnung für die Steuerausschüsse der 
gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände 
in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVWO)

Der Erzbischof von Bamberg erlässt - ebenso wie die (Erz-)Bischöfe von München und Freising, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg und Würzburg je gleichlautend für ihren Zuständigkeitsbereich - zu Art. 5 KirchStG und in Ausführung von Art. 16 DStVS die Wahlordnung für die Steuerausschüsse der gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände für den Bereich seiner Erzdiözese ab dem 1. Juli 2006 in der nachstehend bekannt gemachten Fassung:

Wahlordnung für die Steuerausschüsse der

gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände 
in den bayerischen (Erz-)Diözesen 

in der Fassung vom 1. Juli 2006

Erster Abschnitt

Vorbereitung der Wahl

§ 1

Wahltermin und Wahlbezirke

(I) Das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat bestimmt den Wahltermin unter entsprechender Berücksichtigung des Art. 18 DStVS wie des Zeitpunktes der Wahlen für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen und veröffentlicht ihn mit ergänzenden Anordnungen zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl im Amtsblatt.

(II) Es bildet drei Wahlbezirke für die Wahl der geistlichen und neun Wahlbezirke für die Wahl der weltlichen Vertreter (Art. 6 DStVS).

§ 2

Diözesanwahlleiter, Diözesanwahlausschuss und

Bezirkswahlausschüsse

(I) Der Diözesanwahlleiter wird vom (Erz-)Bischof ernannt. Er ist Vorsitzender des Diözesanwahlausschusses. Von den vier weiteren Mitgliedern des Diözesanwahlausschusses werden zwei durch den bisherigen Diözesansteuerausschuss gewählt, ein Mitglied wird vom Diözesanrat der Katholiken und ein Mitglied vom Pastoralrat der (Erz-)Diözese gewählt.

(II) Ein Bezirkswahlausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern.

(III) Die Vorsitzenden der Bezirkswahlausschüsse werden vom (Erz‑)Bischöflichen Ordinariat ernannt und sind die Bezirkswahlleiter. Die beiden Mitglieder für die Wahl der geistlichen Vertreter werden von den Geistlichen des Dekanats gewählt, dem der Vorsitzende angehört. Der Vorsitzende bestimmt aus dem Dekanatsrat der Katholiken seines Dekanats ein Mitglied und aus der Kirchenverwaltung seiner Pfarrei ein weiteres Mitglied für die Wahl der weltlichen Vertreter.

§ 3

Wahlvorschläge und Wahllisten für die geistlichen Vertreter 

(I) Zur Aufstellung von Wahlvorschlägen für den geistlichen Vertreter sind die Diözesangeistlichen eines Wahlbezirks berechtigt. Jeder Wahlberechtigte kann beim zuständigen Bezirkswahlleiter einen Kandidaten schriftlich zur Wahl vorschlagen. Die Namen der fünf Kandidaten mit den meisten Stimmen werden für die Wahl zusammengestellt (Wahlliste). Ergibt sich für den 5. Platz Stimmengleichheit, werden alle Namen der mit gleicher Stimmenzahl Vorgeschlagenen auf die Wahlliste gesetzt. Von allen auf der Wahlliste aufgeführten Personen ist vorher die Erklärung der Bereitschaft einzuholen, sich zur Wahl zu stellen. Auf der Wahlliste sind die Namen in der Buchstabenfolge nach Familienname, Vorname und Alter aufzuführen.

(II) Die Wahlvorschläge sind innerhalb einer vom Bezirkswahlausschuss festgelegten Frist einzureichen. Die Wahlliste veröffentlicht der Wahlausschuss spätestens zwei Wochen vor dem Wahltag in geeigneter Weise.

(III) Ist eine Wahlliste veröffentlicht worden, können nur Kandidaten gewählt werden, deren Namen auf der Wahlliste aufgeführt sind. Liegt kein Wahlvorschlag vor, entfällt die Wahlliste und der Bezirkswahlausschuss gibt bekannt, dass die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt wird.

Zweiter Abschnitt

Durchführung der Wahl

§ 4

Stimmabgabe zur Wahl

(I) Jeder Wahlberechtigte benennt auf dem Stimmzettel einen Vertreter (Art. 12 Abs. 1 mit III DStVS).

(II) Gewählt ist, wer in seinem Wahlbezirk die meisten Stimmen erhalten hat (Art. 17 Abs. I DStVS).

(III) Die nicht als Vertreter gewählten Bewerber sind in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen die Ersatzleute der Gewählten (Art. 17 Abs. II DStVS).

(IV) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los (Art. 17 Abs. III DStVS).

§ 5

Wahl der geistlichen Vertreter

(I) Die Wahl der geistlichen Vertreter und ihrer Ersatzleute erfolgt durch Briefwahl.

(II) Der Stimmzettel ist in einem mit der Aufschrift "Briefwahl für den geistlichen Vertreter des Wahlbezirks ..." unter Angabe des Namens und der Zahl des Wahlbezirks zu versehenden verschlossenen Umschlag, der in einen weiteren verschlossenen Umschlag mit dem Namen des Absenders gelegt wird, fristgerecht dem zuständigen Bezirkswahlausschuss zuzusenden.

(III) Der Bezirkswahlausschuss verwahrt die Umschläge bis zum letzten Tag des Wahlzeitraums. Zur Auszählung der Stimmzettel vermerkt er zunächst die Stimmabgabe in einer eigenen Liste und öffnet sodann die Umschläge mit den Stimmzetteln.

§ 6

Wahl der weltlichen Vertreter

(I) Innerhalb der vom (Erz-)Bischöflichen Ordinariat bestimmten Frist benennt jede Kirchenverwaltung dem Bezirkswahlleiter aus ihrer Mitte einen Delegierten für die Wahl der weltlichen Vertreter (und ihrer Ersatzleute).

(II) Die Wahl findet in jedem Wahlbezirk an dem vom Bezirkswahlausschuss bestimmten Ort und Zeitpunkt statt; sie erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durch persönliche Ausübung des Stimmrechts (§ 4 Abs. I).

(III) Für die Stimmabgabe, die Feststellung des Ergebnisses und die Aufnahme einer Niederschrift sind die Bestimmungen der §§ 6 Abs. II und III, §§  8, 9, 11 und 12 der Wahlordnung für die Kirchenverwaltungen der gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen entsprechend anzuwenden.

§ 7

Mitteilung des Wahlergebnisses

(I) Nach der Wahl verständigt der Bezirkswahlleiter die Gewählten von ihrer Wahl und fordert sie auf, binnen einer Woche zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Bei der Verständigung ist darauf hinzuweisen, dass die Wahl nur aus wichtigem Grunde abgelehnt werden kann und die Unterlassung einer Annahmeerklärung innerhalb der Frist oder die Ablehnung ohne Angabe eines ausreichenden Grundes als Annahme gilt (Art. 17 Abs. 4 DStVS).

(II) Nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 1 teilen die Bezirkswahlleiter dem Diözesanwahlleiter Namen und Anschriften der gewählten Mitglieder und Ersatzleute des Diözesansteuerausschusses mit.

Dritter Abschnitt

Rechtsbehelfe gegen die Wahl

§ 8

Einspruch und Beschwerde

(I) Jeder Wahlberechtigte kann binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch gegen die Wahl beim Bezirkswahlleiter erheben, wegen

1. Verletzung der Vorschriften über das Wahlverfahren, 

2. vorschriftswidriger sachlicher Bescheide des Bezirkswahlausschusses oder

3. Ungültigkeit einzelner Stimmen.

Über den Einspruch entscheidet der Bezirkswahlausschuss. 

(II) Gegen die Einspruchsentscheidung des Bezirkswahlausschusses kann binnen einer Woche nach Bekanntgabe Beschwerde beim (Erz-)Bischöflichen Ordinariat eingelegt werden. Über die Beschwerde entscheidet das (Erz-) Bischöfliche Ordinariat. Seine Entscheidung ist unanfechtbar; can. 1417 § 1 CIC bleibt unberührt.

(III) Wird das Wahlergebnis auf Einspruch bzw. Beschwerde ganz oder teilweise für ungültig erklärt, so ist die Wahl insoweit zu wiederholen, als dies in der Entscheidung ausgesprochen ist.

(IV) Die Absätze I und II gelten bei einer ganzen oder teilweisen Wiederholung der Wahl nach Absatz III entsprechend.

(V) Die Entscheidung des Bezirkswahlausschusses oder, falls dagegen Beschwerde eingelegt wurde, die Entscheidung des (Erz-) Bischöflichen Ordinariats ist am nächstfolgenden Sonntag durch Verkündigung und/oder Anschlag bekannt zu geben.

Vierter Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 9

Vorlagepflicht

Diese Wahlordnung für die Steuerausschüsse der gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände ist gemäß Art. 5 Abs. 2 KirchStG dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten vorzulegen. 

Inkrafttreten

(I) Diese Wahlordnung für die Steuerausschüsse der gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände tritt am 1. Juli 1988 in Kraft.

(II) Sie ist im Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg zu veröffentlichen.

(III) Die Wahlordnung für den gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverband in den bayerischen (Erz-)Diözesen in der zuletzt durch Erlass vom 08.04.1976 (Amtsblatt 1976, S 423 f.) geänderten Fassung tritt mit Ablauf des 30. Juni 1988 außer Kraft. 

Bamberg, den 23. März 2006

gez. Dr. Ludwig Schick

(Dr. Ludwig Schick)

Erzbischof von Bamberg

